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ANMELDUNG / STUDIENVERTRAG zum Fachwirt BankCOLLEG  

Hiermit melde ich mich verbindlich zum BankCOLLEG an.  Studienbeginn: HERBST 2012 
   

Name, Vorname  Geburtsdatum 
   

Straße  PLZ / Ort 

/   
Telefon Telefax  Mobil-Telefon 
   

   
E-Mail privat (bitte unbedingt angeben)   
   

ARBEITGEBER: 

   
Bank  Bankleitzahl 
   

Postfach  PLZ / Ort 

 /   
Telefon  Telefax  ggf. Ansprechpartner 
   

   
E-Mail geschäftlich (bitte unbedingt angeben)   

 
 
Schulbildung: � Hauptschule � Mittlere Reife � Abitur � Fachhochschulreife 
  

Berufsbildung: � Bankkauffrau/mann � Finanzassistent/in � Sonstiges ________________________ 
   
Standorte: � Aalen � Buchen � Freiburg � Heidelberg 
  

 � Karlsruhe � Neckarsulm � Rottenburg/Horb  � Stuttgart 
  

 � Tettnang                  �  __________________ (anderer Standortwunsch) 
  
 
Die "Bedingungen zum BankCOLLEG" sind Bestandteil dieses Studienvertrages und werden von mir anerkannt. 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmers 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich/wir die bwgv-Akademie widerruflich, die im Zusammenhang mit dem BankCOLLEG zu entrichtenden 
Rechnungsbeträge bei Fälligkeit zu Lasten des unten genannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die 
erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

Bankverbindung:    

 Kontonummer  Name des Kontoinhabers 

    

 Bankleitzahl  Kreditinstitut 

 Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
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Bedingungen für den Studiengang Fachwirt BankCOLLEG 
 

1. Teilnahmevoraussetzungen 

 In Anlehnung an die Zulassungsvoraussetzungen der 
Rechtsverordnung zur Bankfachwirt-Prüfung kann zum BankCOLLEG-
Studium zugelassen werden, 

- wer über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bankkaufmann/ 
-frau oder Sparkassenkaufmann/-frau verfügt oder 

- wer über eine andere abgeschlossene anerkannte kaufmännische 
Berufsausbildung verfügt und bei Studienbeginn eine mindestens 
einjährige Berufspraxis in einem Kreditinstitut nachweisen kann oder 

- wer keine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung hat, 
aber bei Studienbeginn eine mindestens vierjährige Berufspraxis im 
Kreditgewerbe nachweisen kann. 

2. Semester 

 Wintersemester September - Februar 
Sommersemester März - August 

3. Aktuelle Gebühren (Stand BankCOLLEG 2012): 

3.1 Für die Teilnahme am Fachwirt BankCOLLEG gelten folgende 
Gebühren: 

  
 Semestergebühr (pro Semester) 740,00 € 

 Wiederholung einer Prüfung/Klausur 55,00 € 

 Gebühr für Standortwechsel 50,00 € 

 Gebühr für Wiederaufnahme des Studiums 50,00 € 
(bei Abbruch bzw. Unterbrechung) 

 
 Hinzu kommen die Kosten für das Lernmaterial. 
  
 Nach der schriftlichen Bestätigung der Anmeldung durch die bwgv-

Akademie gelten die genannten Preise für die Dauer der regulären 
Laufzeit des BankCOLLEG von fünf Semestern.  

 
3.2 Die Semestergebühr ist jeweils im Laufe eines Semesters fällig und 

wird per Lastschrift eingezogen. 
 
 

4. Lernmaterial  

 Für die Teilnahme am BankCOLLEG ist der Bezug des Studienwerkes 
vom DG-Verlag verpflichtend. Die Bestellung erfolgt durch den 
Teilnehmer direkt über den DG-Verlag. Eventuell benennt die bwgv-
Akademie noch weitere Unterlagen.  

5. Kündigung / Absage / Unterbrechung / Standortwechsel  

5.1 – Eine Kündigung durch den Teilnehmer ist mit einer Frist von sechs 
Wochen zum Ende des Semesters möglich. Die Kündigung hat 
schriftlich zu erfolgen. Sie wird von der bwgv-Akademie bestätigt. 

 – Bei Kündigung bis zu einem Monat nach Beginn des Semesters ist 
für dieses Semester die Hälfte der Semestergebühr zu entrichten, 
wenn der Teilnehmer nach Kündigung an den Veranstaltungen des 
laufenden Semesters nicht mehr teilnimmt.  

 – Erfolgt die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, ist die volle 
Semestergebühr für dieses Semester zu entrichten.  

   

 
5.2 Liegen an einem Standort zu Beginn des Studiums zu wenig 

Anmeldungen vor, hat die bwgv-Akademie das Recht, das geplante 
BankCOLLEG abzusagen oder zu verschieben. Bereits gezahlte 
Beträge werden in diesem Fall erstattet. Weitergehende Ansprüche 
des Teilnehmers sind ausgeschlossen. 

 Reduziert sich die Teilnehmerzahl eines Standortes im Verlauf des 
regulären Studienzeitraums erheblich, behält sich die bwgv-Akademie 
vor, Standorte zusammen zu legen. Bei einer Zusammenlegung 
beachtet er die berechtigten Interessen der Teilnehmer. 

5.3 Eine Unterbrechung des Studiums oder der Wechsel eines Standortes 
bedarf der Zustimmung durch der bwgv-Akademie. 

 Bei Wechsel des Studiengangs, z. B. bei Wiederholung einzelner 
Semester sowie bei Wiedereinstieg nach einer Unterbrechung, gelten 
die Bedingungen des jeweils neuen Jahrganges. 

6. Dozenten / Termine / Veranstaltungsorte  

 Dozentenwechsel und Änderungen im Veranstaltungsablauf bzw. der 
Unterrichtszeiten berechtigen nicht zur Gebührenminderung. 
Schadenersatzansprüche (außer bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz) und Rückzahlungsansprüche wegen ausgefallener 
Veranstaltungen und wegen Terminänderungen sind ausgeschlossen.  

7. Prüfungen 

 Für sämtliche Prüfungen und Leistungsnachweise gelten die von der 
bwgv-Akademie jeweils festgelegten Bedingungen.  

8. Teilnahme an der IHK-Prüfung zum Bankfachwirt 

 Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an der IHK-
Prüfung zum Bankfachwirt. Die Zulassungsvoraussetzungen und die 
Anmeldeformalitäten legen die örtlichen Industrie- und 
Handelskammern fest. Jeder Teilnehmer ist für die Erfüllung der 
Zulassungsvoraussetzungen zur IHK-Bankfachwirtprüfung der 
zuständigen Industrie- und Handelskammer selbst verantwortlich. Die 
Anmeldung erfolgt eigenverantwortlich. Schadenersatz- oder 
Rückzahlungsansprüche gegenüber der bwgv-Akademie wegen 
Nichtzulassung zur IHK-Prüfung oder Nichtbestehens sind 
ausgeschlossen. 

9. Haftung 

 Für Schäden, die den Teilnehmern im Zusammenhang mit dem 
BankCOLLEG entstehen, haftet die bwgv-Akademie nicht, mit 
Ausnahme von grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln. Dies 
gilt auch für die Haftung für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
der bwgv-Akademie. Die Haftung ist auf die Höhe der 
Betriebshaftpflichtversicherung der bwgv-Akademie beschränkt. 

10. Speicherung persönlicher Daten 

 Der Teilnehmer erteilt sein Einverständnis, dass die bwgv-Akademie 
seine persönlichen Daten für die Abwicklung des BankCOLLEG 
elektronisch speichert und sein Name in der Teilnehmerliste 
veröffentlicht werden kann. 

11. Teilunwirksamkeit  

 Sollten die einzelnen Bestimmungen dieser Bedingungen für das 
BankCOLLEG ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die 
Wirksamkeit der Bedingungen für das BankCOLLEG im Übrigen 
dadurch nicht berührt.  

12. Gerichtsstand 

 Der Gerichtsstand ist Karlsruhe.  


